
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2005/2/23 2004/12/0149
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.2005

Index

L22007 Landesbedienstete Tirol

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §14 Abs3 idF 1991/024 impl;

BDG/Tir 1998 §14 Abs3;

LBG Tir 1998 §2 lita Z1;

Rechtssatz

Für einen Sachbearbeiter der Verwendungsgruppe A mit Persönlichkeitsstörung als Folge einer schweren

Alkoholabhängigkeit besteht keine Verweisungsmöglichkeit im Sinne des § 14 Abs. 3 BDG 1979.
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